
Vorlage der Stadt Speyer 

 

Vorlagen-Nr.: 0226/2010 
 
Abteilung: Hauptverwaltung Bearbeiter/in:  

Haushaltswirksamkeit:   nein   ja, bei Produkt: 11140, 11200 
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus 
Stadtrat 06.05.2010 öffentlich endgültige Beschlussfassung 

 
Betreff:  Umbesetzung von Ausschüssen 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
 
1. Der Jugendstadtrat schlägt gemäß § 1 Abs. 3 der vom Stadtrat am 23.06.2009 

beschlossenen Satzung zur Einrichtung einer Jugendvertretung in der Stadt Speyer 
folgende Änderungen vor: 

 
Gremium: Mitglied: Stellvertreter: 

Jugendhilfeausschuss (12.) beratende Mitglieder: 
Jugendstadtrat 
neu: 
Dorothee Segiet 
Schulze-Delitzsch-Str. 8 
 

 
 
neu: 
Laura Braun 
Herrmann-Langlotz-Str. 20a 
 

Schulträgerausschuss (16.) beratende Mitglieder: 
Jugendstadtrat 
neu: 
Manuel Queisser 
Am Wasserturm 19d 
 

 
 
neu: 
Deniz Dix 
Josef-Schmitt-Straße 12 
 

 
 
 
2.  Besetzung des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Ludwigshafen für 

die am 1. Juli 2010 beginnende Amtszeit 
 
Die Verwaltung schlägt Frau Bürgermeisterin Monika Kabs vor. 
 
Bisher war Herr Bürgermeister Hanspeter Brohm benannt. Er ist mit Ende seiner Amtszeit 
am 28.02.2010 als Mitglied aus dem Verwaltungsausschuss ausgeschieden. 
 
Begründung: 
 
Für die am 01.07.2010 beginnende 12. Amtszeit findet eine Neuberufung der Mitglieder aus 
der Gruppe der öffentlichen Körperschaften statt.  
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Frau Bürgermeisterin Kabs erfüllt die Voraussetzungen nach § 379 Abs. 3 SBG III. Danach 
können Mitglieder der öffentlichen Körperschaften nur Vertreterinnen/Vertreter der 
Gemeinden sein, in deren Gebiet sich der Bezirk der Agentur für Arbeit befindet und die bei 
diesen hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig sind.  
 
Frau Kabs ist mit einer Benennung einverstanden.  
 
Von der Doppelbenennung nach § 4 des Bundesgremienbesetzungsgesetzes (BGremBG), 
nach der für jeden Sitz eine Frau und ein Mann vorgeschlagen werden muss, wird 
abgesehen.  
 
Die Berufung der Mitglieder des Verwaltungsausschusses erfolgt durch den Verwaltungsrat 
der Bundesagentur. 
 
 
 
 
 


